
 
 

Amtliche Mitteilungen 
 

Datum 9. Mai 2008 Nr. 28/2008     
 
 
I n h a l t : 

 

Prüfungsordnung 
 

für den  
Master-Studiengang 

 
W i r t s c h a f t s i n f o r m a t ik 

 
mit dem Abschluss 
Master of Science 

 
an der 

Universität Siegen 
 
 

Vom 8. Mai 2008 
 

 

 

 
Herausgeber: Rektorat der Universität Siegen 
Redaktion: Dezernat 3, Herrengarten 3, 57068 Siegen, Tel. 0271/740-4813 



 1 

 

Prüfungsordnung  
 

für den  

Master-Studiengang  

 

W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k 

 
mit dem Abschluss  
Master of Science  

 
an der 

Universität Siegen 
 
 

Vom 8. Mai 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordhrein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. März 2008 (GV. NRW. 
S. 195), hat die Universität Siegen die folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I.  Allgemeines 

§ 1 Ziele des Studiums 
 
(1) Das Master-Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen 
und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Methoden der Wirtschaftsinformatik so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, 
zur kritischen Einordnung und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 
 
(2) Durch das Studium des stärker forschungsorientierten Master-Studiengangs werden die 
durch ein vorangegangenes Bachelor-Studium erworbenen wissenschaftlichen Qualifikatio-
nen im Sinne zunehmender fachlicher Komplexität durch Erweiterung der Fachkenntnisse 
und durch Einüben speziellerer Fachmethoden vertieft und ausgebaut. Die Master-Prüfung 
bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss, der die beruflichen Perspektiven im 
Vergleich zum Bachelor-Abschluss deutlich erweitert. Durch die Master-Prüfung wird festge-
stellt, ob sich die Studierenden die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen erwei-
terten Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Methoden angeeignet haben, umfassendere fachliche 
Zusammenhänge überblicken und die Fähigkeit besitzen, Probleme zu analysieren sowie wis-
senschaftliche Methoden und Erkenntnisse zu ihrer Beschreibung oder Lösung selbstständig 
zu erarbeiten und anzuwenden. Die bestandene Master-Prüfung ermöglicht darüber hinaus die 
Zulassung zur Promotion und somit eine wissenschaftliche Laufbahn. 
 
 

§ 2 Zulassung zum Studium und Dauer des Studiums 
 
(1)  Die Zulassung zum Master-Studium ist unter § 14 geregelt. 
 
(2) Die Regelstudienzeit für den Master-Studiengang beträgt 4 Semester entsprechend dem 
Studienverlaufsplan in Anlage 3, einschließlich der Master-Arbeit. Um das Studium mit dem 
Master-Zeugnis erfolgreich abzuschließen, sind 120 Leistungspunkte (vgl. § 4) zu erwerben.  
 
 

§ 3 Akademischer Grad 
 
Nach erfolgreichem Abschluss der Master-Prüfung wird der Grad „Master of Science“ 
(„M.Sc.“) verliehen.  
 
 

§ 4 Modularisierung des Lehrangebots 
 
(1) Der Master-Studiengang ist modularisiert. Module setzen sich aus mehreren Modulele-
menten (Lehrveranstaltungen) zusammen. Jeder Lehrveranstaltung werden Leistungspunkte 
nach den Maßgaben des European Credit Transfer System (ECTS) zugeordnet. Ein Leis-
tungspunkt entspricht einem Studienaufwand von 30 Stunden effektiver Studienzeit. Der Um-
fang und die entsprechenden Leistungspunkte der einzelnen Lehrveranstaltungen sind durch 
Modulbeschreibungen festgelegt. Das Leistungspunktesystem dient der Erfassung der von den 
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Studierenden erbrachten Leistungen sowie der Anrechnung von Prüfungsleistungen aus ande-
ren Studiengängen. 
 
(2) Auf Grundlage von erworbenen Leistungspunkten und der dabei erzielten Noten werden 
die gewichteten Durchschnittsnoten der Module und die Noten der Master-Prüfung insgesamt 
berechnet.  
 
(3) Für alle Studierenden werden Konten für Leistungspunkte geführt. Auf dem Leistungs-
punktekonto werden für Prüfungen, die bestanden wurden, Leistungspunkte gutgeschrieben.  
 
(4) Leistungspunkte werden nach folgenden Bestimmungen vergeben:  
1. Leistungspunkte werden mit der Erbringung der jeweils geforderten Prüfungsleistung ver-

geben. 
2. Die Anzahl der gutzuschreibenden Leistungspunkte ist durch die der Prüfung zugrunde 

liegende Lehrveranstaltung festgelegt.  
3. Die Gutschrift erfolgt nur, wenn das Leistungspunktekonto des Studenten bzw. der Stu-

dentin noch keine Leistungspunkte aus der gleichen Lehrveranstaltung eines früheren Se-
mesters bzw. Prüfungstermins oder aus einer entsprechenden angerechneten Studien- oder 
Prüfungsleistung enthält. 

 
 

§ 5 Prüfungen und Prüfungsfristen 
 
(1) Für die Module werden die Studienleistungen durch Prüfungen festgelegt. Die Prüfungen 
erfolgen studienbegleitend. Bei bestandener Prüfung werden dem Prüfling die Leistungspunk-
te des Moduls gutgeschrieben.   
 
(2) Die Prüfungen erfolgen in schriftlicher oder mündlicher Form. Der Prüfer bzw. die Prüfe-
rin gibt zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt, in welcher Weise die Prüfung abgenommen 
wird.  
 
(3) Eine schriftliche Prüfung dauert mindestens 60 und höchstens 120 Minuten. Dem Prüfling 
sind die Ergebnisse spätestens sechs Wochen nach der Prüfung durch Aushang bekannt zu 
geben. 
 
(4) Eine mündliche Prüfung dauert mindestens 20 und höchstens 40 Minuten pro Prüfling. Sie 
wird von einem Prüfenden in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin bzw. eines sachkun-
digen Beisitzers als Einzel- oder Gruppenprüfung mit maximal 3 Prüflingen abgenommen. 
Vor der Festsetzung der Note hat die oder der Prüfende die Beisitzende bzw. den Beisitzenden 
zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll 
fest zu halten. Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung 
bekannt zu geben und zu begründen. 
 
(5) Zu jeder Prüfung gemäß Absatz 1 werden zwei Prüfungstermine angeboten. Der erste Prü-
fungstermin findet am Ende der Vorlesungszeit statt. Der zweite Prüfungstermin ist spätestens 
im auf die entsprechende Lehrveranstaltung folgenden Semesterbeginn anzubieten.  
 
(6) Zu jeder Prüfung für ein Modulelement ist eine gesonderte Meldung erforderlich. Die 
Meldung für eine Prüfung zu einem Modulelement kann nur erfolgen, wenn der Prüfling für 
den Master-Studiengang immatrikuliert ist. Die Meldungen können nur zu den durch Aushang 
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bekannt gemachten Terminen durch Abgabe eines schriftlichen Antrages auf Zulassung zu der 
Prüfung beim Prüfungsausschuss erfolgen. Bis spätestens eine Woche vor dem festgelegten 
Prüfungstermin kann sich der Prüfling schriftlich von der Prüfung abmelden. Die Termine für 
die Meldung wie auch für den Rücktritt sind Ausschlussfristen. 
 
(7) Wer länger andauernd oder ständig körperlich behindert ist, hat Anspruch auf Berücksich-
tigung ihrer bzw. seiner Lage. Insbesondere kann dann, wenn die Art der Behinderung es 
rechtfertigt, eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu einem Viertel gewährt werden. 
Ein Ausgleich der Behinderung wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Der Antrag ist 
zusammen mit den für die Beurteilung der mit der Behinderung verbundenen Beeinträchti-
gungen erforderlichen Unterlagen dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung beizufügen. 
 
 

§ 6 Bewertung der Prüfungsleistungen, Notenbildung 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
oder Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0; 1,3 =  sehr gut =   eine hervorragende Leistung; 
1,7; 2,0; 2,3 =  gut =   eine Leistung, die erheblich über den  

     durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
2,7; 3,0; 3,3 =  befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen  

Anforderungen entspricht; 
3,7; 4,0 =  ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

Anforderungen genügt; 
4,3; 4,7; 5,0 =   nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
(2) Die Note für ein Modul errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der 
einzelnen Teilleistungen, die mit der jeweiligen Anzahl der Leistungspunkte der Prüfungsleis-
tung gewichtet werden. 
 
(3) Die Modulnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis einschließlich 2,5 = gut 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 
bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend. 
 
(4) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(5) Die Bewertungen der Klausuren sind jeweils spätestens sechs Wochen nach der Anferti-
gung dem Prüfling mitzuteilen. Die Bewertung einer mündlichen Prüfung ist dem Prüfling 
unmittelbar nach der abgeschlossenen Prüfung mitzuteilen und zu begründen. 
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§ 7 Bestehen und Nichtbestehen 
 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist. Besteht die Prüfung aus mehreren Teilleistungen, ergibt sich die Gesamtnote aus der 
Summe der erbrachten Teilleistungen, wobei eine Gewichtung entsprechend der Leistungs-
punkte der Modulelemente erfolgt.  
 
(2) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Studienleistungen erbracht 
sind, sämtliche Modulprüfungen bestanden sind und das Praktikum, die Master-Projektarbeit, 
und die Bachelor-Arbeit mit mindestens „ausreichend“ (4.0) bewertet wurden. 
 
 

§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Schutzvorschriften, Täuschung, Ordnungswidrigkeit 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prü-
fung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krank-
heit des Prüflings ist dem Prüfungsausschuss ein ärztliches Attest vorzulegen. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe an, wird dem Prüfling dieser Tatbestand schriftlich mitgeteilt 
und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse werden ange-
rechnet. 
 
(3) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen Ge-
setz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berück-
sichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen 
unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung; die Dauer des Mutterschutzes wird 
nicht in die Frist eingerechnet. 
 
(4) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederho-
lung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von 
Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit eines Prüflings 
die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
 
(5) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung, z. B. Mit-
führen oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen oder macht sich eines 
Verstoßes gegen die Ordnung während der Prüfung schuldig, kann der Prüfungsausschuss die 
betreffende Prüfungsleistung für nicht bestanden erklären. Die betreffende Prüfungsleistung 
gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der bzw. dem jewei-
ligen Prüfenden oder Aufsichtsführenden getroffen und aktenkundig gemacht. Ein Prüfling, 
der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder 
dem jeweiligen Prüfer oder der aufsichtführenden Person in der Regel nach Abmahnung von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen. Wird der Prüfling von der weiteren Erbringung einer 
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Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, dass diese Entscheidung vom Prüfungs-
ausschuss überprüft wird. 
 
(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Prüfling unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor der Entscheidung ist dem Prüfling Gelegenheit 
zum rechtlichen Gehör zu geben. 
 
 

§ 9 Wiederholung von Prüfungen 
 
(1) Wurde eine Klausurarbeit oder eine mündliche Prüfung erstmals mit der Note „nicht aus-
reichend“ bewertet, so kann sie zweimal wiederholt werden. Die Projektarbeit und die Ab-
schlussarbeit gemäß § 16 und § 17,  können im Falle des erstmaligen Nichtbestehens je ein-
mal wiederholt werden. 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 
 
(3) Eine Klausurarbeit, die im letzten Versuch gemäß Abs. 1 mit "nicht ausreichend" bewertet 
wird, ist von einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer gemäß § 6 Abs. 1 zu bewerten. 
Von einer zweiten Bewertung kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen werden; die 
Gründe sind aktenkundig zu machen. Die Note der Klausurarbeit ergibt sich in diesem Fall 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 6. 
 
(4) Zur Wiederholung der entsprechenden Prüfungsleistung bedarf es einer erneuten Meldung 
gemäß § 5 Abs. 6. 
 
 

§ 10 Zusatzleistungen 
 
(1) Der oder die Studierende kann sich über den Pflicht- und den Wahlpflichtbereich hinaus 
weiteren Prüfungen unterziehen (Zusatzleistungen).  

(2) Das Ergebnis einer Prüfung gemäß Absatz 1 wird bei der Feststellung von Modulnoten 
und der Gesamtnote der Master-Prüfung nicht mit einbezogen.  

(3) Auf Antrag des Absolventen oder der Absolventin werden die Prüfungsergebnisse für die 
Zusatzleistungen in Zeugnis und Diploma Supplement aufgenommen. In dem Antrag sind die 
aufzunehmenden Zusatzleistungen anzugeben.  

(4) Wurden als Zusatzleistung alle Teilleistungen eines Moduls erfolgreich bestanden, so 
kann auf Antrag die Note des Moduls in Zeugnis und Diploma Supplement aufgenommen 
werden. 
 
 

§ 11 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bilden die Fachbereichsräte der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, Wirt-
schaftsinformatik und Wirtschaftsrecht sowie Elektrotechnik und Informatik einen Prüfungs-
ausschuss. Der Prüfungsausschuss besteht aus der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden, der 
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Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. Die Vorsitzende bzw. 
der Vorsitzende, die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder wer-
den aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der 
Gruppe der Studierenden gewählt. Von den vier Professorinnen bzw. Professoren sind drei 
aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht 
und eine bzw. einer aus dem Fachbereich Elektrotechnik und Informatik zu wählen. Für die 
Gruppen der Professorinnen bzw. Professoren und der Studierenden werden je zwei Stell-
vertreterinnen bzw. Stellvertreter, für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter wird eine Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter gewählt. Die Amtszeit der 
Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre,  die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der ihm angehörenden Professorinnen und 
Professoren die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Stellvertreterin oder den Stellver-
treter. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungsprozessrechts. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-
gehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbe-
sondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren ge-
troffene Entscheidungen. Er berichtet den beiden Fachbereichen regelmäßig, mindestens ein-
mal im Jahr, über die Entwicklungen der Prüfungen und Studienzeiten. Er gibt Anregungen 
zur Reform der Prüfungsordnung. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufga-
ben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht 
für Entscheidungen über Widersprüche. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder 
deren Stellvertreterin  bzw. dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professorinnen oder Pro-
fessoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt 
mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsit-
zenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewertung, 
Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prü-
fungsaufgaben und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzerinnen bzw. Beisitzern nicht 
mit. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen. 
 
(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses, ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter, die Prüferinnen bzw. Prüfer und  
die Beisitzerinnen bzw. Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, werden sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
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§ 12 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und 
Beisitzer.  
 
(2) Die Prüfer- oder Prüferinnenbestellung erfolgt aus dem Kreis der Professorinnen und Pro-
fessoren für das von ihnen vertretende Fach. Darüber hinaus können – mit deren Einverständ-
nis – Professorinnen und Professoren und andere promovierte Angehörige der Universität 
Siegen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden, die, soweit nicht zwingende Gründe eine 
Abweichung erfordern, in dem betreffenden Fach eine selbständige Lehrtätigkeit ausübt oder 
mindestens die entsprechende oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Ausgeschiedene 
Professorinnen und Professoren können für die Dauer von zwei Jahren nach Ablauf des Se-
mesters, in dem sie aus der Universität Siegen ausgeschieden sind, zu Prüferinnen oder Prü-
fern bestellt werden. 
 
(3) Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die Bachelor-Prüfung in 
Wirtschaftsinformatik oder einem verwandten Studiengang an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule oder eine vergleichbare oder höherwertige Prüfung abgelegt hat und in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis an der Universität Siegen beschäftigt ist. 
 
(4) Die Prüferinnen bzw. Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(5) Der Prüfling kann für die Projektarbeit und die Master-Arbeit die Prüferin bzw. den Prüfer 
oder eine Gruppe von Prüferinnen bzw. Prüfern vorschlagen. Auf die Vorschläge des Prüf-
lings soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. 
 
(6) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem 
Prüfling die Namen der Prüferinnen bzw. Prüfer bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe 
durch Aushang ist ausreichend. 
 
 

§ 13 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Einstufung in 
  höhere Fachsemester 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Master-
Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden von 
Amts wegen angerechnet. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder 
an anderen als Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wur-
den, werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.  Gleich-
wertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der 
Universität Siegen im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertig-
keit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hoch-
schulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vor-
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liegen, entscheidet der Prüfungsausschuss. Vereinbarungen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften sind vorrangig zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertig-
keit die Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staat-
lich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit 
den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 
 
(4) Studienbewerberinnen und -bewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß 
§ 49 Abs. 11 HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, 
werden die in der Einstufungsprüfung  nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Stu-
dienleistungen des Studiengangs angerechnet, sofern Gleichwertigkeit mit der von der Prü-
fungsordnung geforderten Leistungen besteht. Die Feststellungen im Bescheid über das Er-
gebnis der Einstufungsprüfung sind für die Anrechnung bindend. 
 
(5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 4 ist der Prüfungsausschuss. Er 
kann zuständige Fachvertreterinnen bzw. Fachvertreter vorher hören. 
 
(6) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit 
die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 
 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. Die bzw. der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 
 
 

II.  Master-Prüfung 

§ 14 Zulassung zum Master-Studium 
 
(1) Die Zulassung zum Master-Studium setzt einen fachlich einschlägigen akademischen 
Grad „Bachelor of Science“ im Studiengang Wirtschaftsinformatik oder einem verwandten 
bzw. vergleichbarem Studiengang, einem Studiengang der Betriebswirtschaftslehre mit ein-
schlägiger Vertiefung in der Wirtschaftsinformatik oder Informatik oder einem Studiengang 
der Informatik mit einschlägiger Vertiefung in der Betriebswirtschaftslehre voraus. Der dies-
bezügliche Bachelor-Grad muss mindestens mit dem Prädikat „befriedigend“ abgeschlossen 
worden sein. 
 
(2) Alternativ kann eine zum Bachelor-Grad gleichwertige Qualifikation als Zulassungsvor-
aussetzung dienen. Über die Gleichwertigkeit entscheidet der Studien- und Prüfungsaus-
schuss. Der Prüfungsausschuss kann in einem solchen Fall festlegen, welche weiteren Aufla-
gen (z.B. in Form abzulegender Prüfungen) zu erfüllen sind, um die Zulassung zum Master-
Studium zu erlangen.  
 
(3) Zu Beginn des Master-Studiums findet eine Beratungsveranstaltung zu den möglichen 
Vertiefungsrichtungen innerhalb der Wahlpflichtbereiche statt. Die Teilnahme an dieser Ver-
anstaltung ist Vorraussetzung für die Aufnahme des Master-Studiums.  
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§ 15 Umfang der Master-Prüfung 
 
(1) Das Master-Studium besteht aus den in Anlage 1 aufgeführten  
1. Wahlpflichtmodulen aus der Wirtschaftsinformatik mit 73 Leistungspunkte,  
2. den Wahlpflichtmodulen der Informatik mit 64 Leistungspunkte, 
3. den Pflichtmodulen der Wirtschaftslehre mit 14 Leistungspunkten  
4. den Wahlpflichtmodulen der Wirtschaftslehre mit 120 Leistungspunkten, 
5. dem Praktikum „Implementierung von Anwendungssystemen“ mit 6 Leistungspunkten,  
6. der Master-Projektarbeit mit 8 Leistungspunkten und 
7. der Master-Arbeit mit 30 Leistungspunkten. 
 
(2) Zum Bestehen der Master-Prüfung ist es erforderlich, dass 
1. aus dem Wahlpflichtbereich der Wirtschaftsinformatik 26 LP erbracht werden, 
2. aus dem Wahlpflichtbereich der Informatik 24 LP erbracht werden, 
3. aus dem Wahlpflichtbereich der Wirtschaftslehre 12 LP erbracht werden, 
4. aus dem Pflichtbereich der Wirtschaftslehre 14 LP erbracht werden, 
5. das Praktikum (6 LP) mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde und 
6. die Master-Projektarbeit (8 LP) mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde und 
7. die Master-Arbeit (30 LP) mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. 
 
(3) Bezeichnungen und Zuordnung von Modulen und Lehrveranstaltungen sind im Modul-
handbuch festgelegt. 
 
(4) Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls kann aus dem Katalog der zugehörigen Lehrveranstal-
tungen (Modulelemente) frei ausgewählt werden. Werden mehr Leistungspunkte erreicht als 
zum Bestehen des Moduls notwendig sind, kann der Prüfling wählen, welche zur Bestimmung 
der Modulnote zu verwenden sind.  
 
(5) In den Wahlpflichtmodulen ist ein beliebiger Wechsel der Modulelemente zulässig. Be-
reits erworbene Leistungspunkte bleiben bestehen. 
 
 

§ 16 Master-Projektarbeit 
 
(1) Die Master-Projektarbeit kann in der Gruppe oder als Einzelleistung erbracht werden. Der 
Umfang beträgt etwa 240 Stunden. Das Thema kann aus der Wirtschaftsinformatik oder der 
Informatik stammen. 
 
(2) Für die „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete Master-Projektarbeit erwirbt der Prüf-
ling 8 Leistungspunkte. 
 
(3) Eine erstmalig mit „nicht ausreichend“ bewertete Master-Projektarbeit kann einmal wie-
derholt werden. Eine zweite Wiederholung der Master -Projektarbeit ist ausgeschlossen. 
 
(4) Wurde die Master-Projektarbeit im Wiederholungsversuch mit schlechter als „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet, so wird zusätzlich das Urteil eines Zweitgutachters eingeholt. Die 
Zweitgutachterin bzw. der Zweitgutachter wird vom Prüfungsausschuss bestellt. Die Note der 
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Master-Projektarbeit wird dann aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebil-
det. 
 
 

§ 17 Master-Arbeit 
 
(1) Die Master-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die wissenschaftliche Ausbildung ab-
schließt. Sie soll zeigen, dass die bzw. der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem aus dem Fachgebiet zu analysieren sowie wissenschaftliche Me-
thoden und Erkenntnisse zur Beschreibung oder Lösung des Problems selbständig zu erarbei-
ten, anzuwenden und verständlich darzustellen. Das Thema muss aus dem Gebiet der Wirt-
schaftsinformatik stammen. Der Prüfling kann ohne Rechtsanspruch auf Vergabe des Themas 
einen Themenvorschlag vorlegen. 
 
(2) Zur Master-Arbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 50 Leistungspunkte er-
langt hat und die Master-Projektarbeit erfolgreich abgeschlossen hat. 
 
(3) Das Thema der Master-Arbeit kann von jeder hauptberuflichen Professorin bzw. jedem  
hauptberuflichen Professor im Studiengang Wirtschaftsinformatik gestellt und betreut werden. 
 
(4) Auf Antrag der bzw. des Studierenden sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dafür, dass die oder der Studierende rechtzeitig ein Thema für die Master-Arbeit 
erhält.  
 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit beträgt sechs Monate. Im Einzelfall kann der 
Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag der bzw. des Studierenden 
um bis zu vier Wochen verlängern, sofern ein entsprechender Antrag spätestens zwei Wochen 
vor dem Termin der Abgabe der Master-Arbeit beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
schriftlich gestellt wird. Bei einem Antrag auf Verlängerung gemäß § 5 Abs. 7 und § 8 Abs. 3 
sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden. Das Thema und die Aufgabenstellung der 
Master-Arbeit müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist ein-
gehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.  
 
(6) Die Master-Arbeit kann in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der bzw. des einzelnen Studierenden aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung der jeweils individuellen Leistung ermöglichen, zu unterscheiden und bewerten 
ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt.  
 
(7) Die Master-Arbeit sollte in Deutsch, kann aber auch – mit Zustimmung der Betreuerin 
bzw. des Betreuers –  in Englisch verfasst werden. Im Falle der englischen Sprache ist der 
englische Titel durch seine deutsche Übersetzung zu ergänzen; zusätzlich ist eine deutsche 
Zusammenfassung voranzustellen. Die Master-Arbeit darf nicht, auch nicht auszugsweise, für 
eine andere Prüfung angefertigt worden sein. 
 
(8) Bei der Abgabe der Master-Arbeit hat die bzw. der Studierende schriftlich zu versichern, 
dass die Abschlussarbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete An-
teil an der Abschlussarbeit selbständig verfasst wurde, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden sowie Zitate kenntlich gemacht sind. 
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(9) Die Master-Arbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in zweifacher, gebundener Aus-
fertigung abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Abschluss-
arbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet.  
 
(10) Nach Abgabe der Master-Arbeit muss die bzw. der Studierende die Ergebnisse der Arbeit 
im Rahmen eines Kolloquiums präsentieren und vorstellen. Die Präsentation mit anschließen-
der Diskussion dient dabei der Überprüfung der Eigenständigkeit der erbrachten Leistung. 
 
(11) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu begutachten und zu bewer-
ten.  Eine der Prüferinnen bzw. einer der Prüfer soll die Professorin bzw. der Professor sein, 
die bzw. der das Thema der Arbeit gestellt hat. Die Zweitgutachterin bzw. der Zweitgutachter 
wird vom Prüfungsausschuss bestellt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 13 Abs. 1 
vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die Note der Master-Arbeit wird aus dem arith-
metischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 be-
trägt. Bei einer Differenz von mehr als 2,0 wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin 
bzw. ein dritter Prüfer zur Bewertung der Master-Arbeit bestimmt. In diesem Fall wird die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Master-Arbeit 
kann jedoch nur dann als "ausreichend (4,0)" oder besser bewertet werden, wenn mindestens 
zwei Noten "ausreichend (4,0)" oder besser sind.  
 
(12) Die Bewertung der Master-Arbeit ist dem Prüfling spätestens acht Wochen nach dem 
Abgabetermin mitzuteilen. 
 
(13) Eine nicht bestandene Master-Arbeit kann einmal wiederholt werden. Eine zweite Wie-
derholung der Master-Arbeit ist ausgeschlossen.  
 
(14) Eine Rückgabe des Themas der zweiten Master-Arbeit innerhalb der in Abs. 4 genannten 
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die bzw. der Studierende bei der Anfertigung der ersten 
Master-Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
 

§ 18 Abschluss des Master-Studiums 
 
(1) Das Master-Studium ist bestanden, wenn die bzw. der Studierende 120 Leistungspunkte 
entsprechend den Vorschriften dieser Prüfungsordnung erlangt hat.  
 
(2) Die Gesamtnote der Master-Prüfung errechnet sich aus dem gewichteten arithmetischen 
Mittel der Noten der Module, dem Praktikum, der Master-Projektarbeit und der Master-
Arbeit. Die Gewichtung entspricht der Anzahl der Leistungspunkte. Die Gesamtnote der be-
standenen Master-Prüfung lautet entsprechend den Angaben in § 6, Abs. 3. 
 
(3) Das Master-Studium ist endgültig nicht bestanden, wenn die bzw. der Studierende  

1. die Master-Projektarbeit gemäß § 16 im Wiederholungsversuch nicht bestanden, 
2. die Master-Arbeit gemäß § 17 im Wiederholungsversuch nicht bestanden oder  
3. eine Prüfungsleistung zu den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen gemäß § 15 Abs. 1 Nr.1, 2, 

3, 4 und 5 zum dritten Male nicht bestanden worden ist. 

(4) Über die endgültig nicht bestandene Master-Prüfung wird dem Prüfling ein Bescheid in 
schriftlicher Form erteilt. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
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§ 19 Master-Zeugnis und Diploma Supplement 
 
(1) Das Master-Zeugnis dokumentiert den berufsqualifizierenden Abschluss des Master-
Studiengangs Wirtschaftsinformatik. 
 
(2) Wenn das Studium gemäß § 18 erfolgreich abgeschlossen ist, gilt die Master-Prüfung als 
bestanden. Es wird dann unverzüglich, möglichst innerhalb von 8 Wochen ein Master-
Zeugnis ausgestellt. Darin sind folgende Angaben enthalten:  
1. Name der Universität und Bezeichnung des zuständigen Fachbereichs,  
2. der Name der Absolventin bzw. des Absolventen, Geburtsdatum und Geburtsort,  
3. die Bezeichnung des Studiengangs (“Master of Science in Wirtschaftsinformatik”) und 

Angabe über die Regelstudienzeit,  
4. die Bezeichnungen und gewichteten Durchschnittsnoten der absolvierten Module mit den 

erworbenen Leistungspunkten und den zugeordneten ECTS-Graden,  
5. alle gutgeschriebenen Leistungspunkte, wobei jeweils die Lehrveranstaltung, die Anzahl 

der Leistungspunkte und die Note aufgeführt werden. Bei der Master-Projektarbeit, dem 
wirtschaftswissenschaftlichen Seminar und der Master-Arbeit wird zusätzlich das Thema 
angegeben.  

6. die Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Leistungspunkten und dem zugeordneten 
ECTS-Grad,  

7. die bis zum Abschluss des Studiums benötigte Fachstudiendauer,  
8. auf Antrag der bzw. des Studierenden die Ergebnisse der gegebenenfalls absolvierten Prü-

fungen in den Zusatzleistungen. 
 
(3) Als Datum des Master-Zeugnisses ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Prüfungs-
leistung erbracht worden ist. Das Master-Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden oder der 
bzw. dem  stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit 
Siegel zu versehen.  
 
(4) Neben dem Master-Zeugnis wird der Absolventin oder dem Absolventen durch die Uni-
versität ein Diploma Supplement ausgehändigt. Das Diploma Supplement enthält neben per-
sönlichen Angaben und allgemeinen Hinweisen zur Art des Abschlusses, zur den Abschluss 
verleihenden Universität sowie zum Studiengang und Studienprogramm insbesondere detail-
lierte Informationen zu den erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen und ihren Bewertun-
gen sowie zu den erworbenen Leistungspunkten. Das Diploma Supplement trägt das gleiche 
Datum wie das Zeugnis. Das Diploma Supplement ist von dem bzw. der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit Siegel zu versehen.  
 
(5) Das Zeugnis und das Diploma Supplement werden in deutscher und englischer Sprache 
ausgestellt.  
 
(6) Wenn das Studium nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, wird kein Zeugnis und kein 
Diploma Supplement ausgehändigt. Auf Antrag wird eine Bescheinigung über die erbrachten 
Prüfungsleistungen mit den erzielten Leistungspunkten und Noten ausgestellt. 
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§ 20 Master-Urkunde 
 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma Supplement erhält die Absolventin bzw. 
der Absolvent eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des 
Master-Grades beurkundet. Die Urkunde wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses und der Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet und mit Siegel versehen.  
 
(2) Die Urkunde wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt.  
 
 

III.    Schlussbestimmungen 

§ 21 Ungültigkeit der Master-Prüfung, Aberkennung des akademischen Grades 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejeni-
gen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechen berich-
tigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der 
Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstel-
lung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Master-Grad abzuer-
kennen und die entsprechende Urkunde einzuziehen. Über die Aberkennung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Jeder Absolventin bzw. jedem Absolventen wird auf schriftlichen Antrag Einsicht in die 
sie bzw. ihn betreffenden Prüfungsakten, in die darauf bezogenen Gutachten der Gutachterin-
nen bzw. Gutachter und in die Prüfungsprotokolle gewährt.  
 
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Zeugnisses bei der / dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Diese bzw. dieser bestimmt Ort und Zeit 
der Einsichtnahme. 
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§ 23 Geltungsbereich 
 
Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierende Anwendung, die sich ab Wintersemester 
2007/08 erstmalig für den Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Universität Sie-
gen eingeschrieben haben. 
 

 
§ 24 In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2007 in Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung wird in dem Verkündungsblatt „Amtliche Mitteilung der Univer-
sität Siegen“ veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht vom 12.07.2006. 
 
 
Siegen, den 8. Mai 2008 Der Rektor 

 
gez. R. Schnell 

 
 

( Universitätsprofessor Dr. Ralf Schnell ) 
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Anlage 1: Module MA Wirtschaftsinformatik (120 LP) 
 

Wirtschaftsinformatik (26 LP) Informatik (24 LP) Wirtschaftslehre (26 LP) 

Wahlpflicht-Module  aus dem Bereich der 
Wirtschaftsinformatik (26 LP) 

 

Computerunter. Gruppenarbeit 3 SWS / 5 LP 
Informationswirtschaft  4 SWS / 6 LP 
Produktlebenszyklus-Manag. 4 SWS / 6 LP 
Entscheidungsunterstützungs. I  3 SWS / 6 LP 
Computerunterstütztes Lernen  3 SWS / 5 LP  
Softwareentw. in Organisation  3 SWS / 5 LP 
Human Computer Interaction  3 SWS / 5 LP 
IT-Controlling  3 SWS / 5 LP 
Data Warehousing  3 SWS / 5 LP 
Entwicklung verteilter Systeme  4 SWS / 7 LP 
Scheduling  4 SWS / 7 LP 
IT-Sicherheitsmanagement  4 SWS / 6 LP 
Spezielle Aspekte der WiInf.                5 LP 

Wahlpflicht-Module  aus den Bereichen Infor-
matik-Kernfächer, Theoretische Informatik, 

Praktische Informatik (24 LP) 

  Betriebssysteme I       3 SWS / 4 LP 
  Betriebssysteme II    3 SWS / 4 LP 
  Datenbanksysteme II 3 SWS / 4 LP 
  Parallelverarbeitung     6 SWS / 8 LP 
  Rechnerarchitekturen I   3 SWS / 4 LP 
  Rechnernetze I           3 SWS / 4 LP 
  Rechnernetze II          3 SWS / 4 LP 
  Softwaretechnik II       3 SWS / 4 LP 
  Softwaretechnik III      3 SWS / 4 LP 
  Wissensbasierte Systeme I   3 SWS / 4 LP 
  Wissensbasierte Systeme II  3 SWS / 4 LP 
  Wissensmanagement I      3 SWS / 4 LP 
  Wissensmanagement II     3 SWS / 4 LP 
  Computer-Grafik          3 SWS / 4 LP 
  Kryptog. Verfahren Anw. I  3 SWS / 4 LP 

1. Medienmanagement (8 LP) 
Grundlagen des E-Business  
3 SWS / 4 LP 
E-Commerce  
3 SWS / 4 LP 

2. VWL (6 LP)  
Medienökonomik  
4 SWS / 6 LP 

3. Wahlpflicht-Module: Spezielle BWL (8 
SWS / 12 LP) – siehe Anlage 2  
oder  
Recht (8 SWS / 12 LP) - siehe Anlage 2 

 

Praktikum „Implementierung von Anwendungssystemen“  mit 180h / 6 LP  und 

Projektarbeit (MA) im Umfang von etwa 240h / 8 LP 

Masterarbeit (900h / 30 LP) 
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Anlage 2: Auswahl einer Speziellen BWL oder Recht im Umfang von 12LP 
 

BWL-A Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (8 SWS / 12 LP) 
Einkommensteuer und steuerliche Gewinnermittlung (2 SWS / 3 LP) 
Steuerplanung und Steuerpolitik (2 SWS / 3 LP) 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer (2 SWS / 3 LP) 
Steuern und laufende Unternehmenspolitik (2 SWS / 3 LP) 

BWL-B Controlling (8 SWS / 12 LP)  
Erfolgscontrolling (2 SWS / 3 LP) 
Kostencontrolling (2 SWS / 3 LP) 
Umweltcontrolling (2 SWS / 3 LP) 
IT-Audit (2 SWS / 3 LP) 

BWL-C Finanz- und Bankmanagement (8 SWS / 12 LP) 
Bewertung von Finanzinstrumenten (2 SWS / 3 LP) 
Risiko und Finanzierung (2 SWS / 3 LP) 
Banksteuerung (2 SWS / 3 LP) 
Internationale Finanzierung (2 SWS / 3 LP) 

BWL-D Management kleiner und mittlerer Unternehmen (8 SWS / 12 LP) 
Grundzüge des Management von KMU (2 SWS / 3 LP) 
Krisen- u. Turnaround-Management in KMU (2 SWS / 3 LP) 
Gründungsmanagement (2 SWS / 3 LP) 
Strategische Unternehmensführung (2 SWS / 3 LP) 

BWL-E Marketingmanagement (8 SWS / 12 LP) 
Leistungspolitik (2 SWS / 3 LP) 
Kommunikationspolitik (2 SWS / 3 LP) 
Distributionspolitik (2 SWS / 3 LP) 
Dienstleistungsmarketing (2 SWS / 3 LP) 

BWL-F Personalmanagement und Organisation (8 SWS / 12 LP) 
Personalführung und Motivation (2 SWS / 3 LP) 
Organisationsgestaltung (2 SWS / 3 LP) 
Operatives Personalmanagement (2 SWS / 3 LP) 
Neuere Theorien in Personalmanagement und Organisation (2 SWS / 3 LP) 

BWL-G Produktions- und Logistikmanagement (8 SWS / 12 LP) 
Management der Produktionsfaktoren (2 SWS / 3 LP) 
Management der Produktionsprozesse (2 SWS / 3 LP) 
Produkt- und Programmplanung (2 SWS / 3 LP) 
Qualitätsmanagement (2 SWS / 3 LP) 

BWL-H Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement (8 SWS /  12 LP) 
Einführung in das Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement (2 SWS / 3 LP) 
Strategisches Wertschöpfungsmanagement (2 SWS / 3 LP) 
Umweltcontrolling (2 SWS / 3 LP) 
Wertschöpfungsmanagement der Dienstleistungsproduktion (2 SWS / 3 LP) 

BWL-I Wirtschaftsprüfung (8 SWS / 12 LP) 
Konzernrechnungslegung (2 SWS / 3 LP) 
Grundlagen der Wirtschaftsprüfung (2 SWS / 3 LP) 
Jahresabschlussprüfung nach Handelsrecht (2 SWS / 3 LP) 
Prüfungen des Konzernabschlusses und and. Reporting Aufträge (2SWS / 3LP) 

Recht (8 SWS / 12 LP) 
Einführung in die Rechtswissenschaft (2 SWS / 3 LP) 
Privatrecht I (2 SWS / 3 LP) 
Privatrecht II (2 SWS / 3 LP) 
Fallstudien zum Privatrecht (2 SWS / 3 LP) 



 19 

Anlage 3: Exemplarischer Studienverlaufsplan MA Wirtschaftsinformatik (120 LP) 

 
 
 Semester Wirtschaftsinformatik Informatik Wirtschaftslehre SWS / LP 

Betriebssysteme I 
(3 SWS / 4 LP) 

Grundlagen des Electronic 
Business 

(3 SWS / 4 LP) 
Einführung in die  

Rechtswissenschaften 
(2 SWS / 3 LP) 

Computerunterstützes Lernen 
(3 SWS / 5 LP) 

1 (WS) 

Softwareentwicklung in 
Organisationen 
(3 SWS / 5 LP) 

Kryptographische Verfahren 
und Anwendungen I  

(3 SWS / 4 LP) Privatrecht I  
(2 SWS / 3 LP) 

SWS: 6 + 6 + 7 = 19 
 

LP: 10 + 8 + 10 = 28 

 

Rechnernetze I 
(3 SWS / 4 LP) 

E-Commerce 
(3 SWS / 4 LP) 

Privatrecht II 
(2 SWS / 3 LP) 

Informationswirtschaft 
(4 SWS / 6 LP) 

 Datenbanken II  
(3 SWS / 4 LP) Fallstudien zum Privatrecht 

(2 SWS / 3 LP) 

2 (SS) 

Implementierung von Anwendungssystemen (4 SWS / 6 LP) 

SWS: 8 + 6 + 7 = 21 
 

LP: 12 + 8 + 10 = 30 

 
Human Computer Interaction 

(3 SWS / 5 LP) 
 

Spezielle Aspekte der  
Wirtschaftsinformatik  

(3 SWS / 5 LP) 

Parallelverarbeitung 
(6 SWS / 8 LP) 

Medienökonomik 
(4 SWS / 6 LP) 3 (WS) 

MA-Projektarbeit (6 SWS / 8 LP) 

SWS: 12 +  6 + 4 = 22 
 

LP: 18 + 8 + 6 = 32 

 

4 (SS) MA-Arbeit (30 LP) LP: 30 
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